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Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2025

Die ordentliche Hauptversammlung der  

SIMONA Aktiengesellschaft, 55606 Kirn, findet am 

Freitag, den 06. Juni 2025, um 11:00 Uhr (MESZ),

im Gesellschaftshaus der Stadt Kirn, Neue Straße 13, in 55606 Kirn statt.

SIMONA AG, Kirn/Nahe
ISIN DE 000A3E5CP0 

WKN A3E5CP 

Eindeutige Kennung 5212fb96e2eaef11b53e00505696f23c
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Tagesordnung
1.	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SIMONA AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts 

für die SIMONA AG und des Konzernlageberichts, der mit dem Lagebericht der SIMONA AG zusammengefasst ist, des 
erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2024

	� Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.simona.de im Bereich Investor Relations eingesehen werden. Ferner 
werden die Unterlagen den Aktionären während der Hauptversammlung unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich 
gemacht und erläutert.

	� Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 15. April 2025 gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementsprechend hat die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt keine 
Beschlüsse zu fassen.

2.	�� Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von 17.889.041,18 EUR wie  
	 folgt zu verwenden:
	 a) Zahlung einer Dividende von 1,75 EUR je Aktie, zahlbar am 11. Juni 2025: 10.500.000,00 EUR
	 b) Vortrag auf neue Rechnung: 7.389.041,18 EUR

3.	� Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen  
	 Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.	� Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
	� Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen 

Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.	 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025  
	 und Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
	�
	 5.1	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

		  Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses, vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell- 
		  schaft, München, zum Abschlussprüfer der SIMONA AG und Konzernabschlussprüfer des SIMONA Konzerns für das  
		  Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.

		  Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm  
		  keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung  
		  auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über  
		  spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des  
		  Beschlusses 2005/909/EG der Kommission).

	 5.2 Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 

		  Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses, vor, die Müller-Mollenhauer & Partner mbB,  
		  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Bad Kreuznach, zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts  
		  der SIMONA AG und des SIMONA Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.

		  Die Wahl zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts erfolgt mit Wirkung zum Inkraft- 
		  treten des deutschen Umsetzungsgesetzes zur Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (EU) 2022/2464  
		  des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014  
		  und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von  
		  Unternehmen („CSRD“) und vorsorglich für den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 der  
		  Abschlussprüfer-RL 2006/43/EG i.d.F. der CSRD eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers durch die Hauptversammlung  
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		  verlangen sollte, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung also nach dem deutschen Umsetzungsgesetz nicht  
		  ohnehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte.

6.	� Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das 
Geschäftsjahr 2024

	� Nach § 120a Abs. 4 S. 1 Aktiengesetz (AktG) muss die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft über die Billi-
gung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr beschließen. 
Der Hauptversammlungsbeschluss begründet weder Rechte noch Pflichten (sog. empfehlender Beschlusscharakter); er ist 
auch weder anfechtbar noch gegenantragsfähig (vgl. § 120a Abs. 4 S. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 1 u. S. 2 AktG).

	 Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der SIMONA AG daraufhin geprüft, ob die  
	 gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Abschlussprüfer hat den Vergütungs- 
	 bericht mit einem Bestätigungsvermerk versehen.

	 Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 und der Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers sind von der Einberufung  
	 der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter www.simona.de/hv und dort auch während der Haupt- 
	 versammlung zugänglich.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

7.	� Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstandes
	 Nach §120a Abs. 1 S. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft bei jeder wesentlichen  
	 Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die  
	 Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 15. April 2025 auf Vorschlag seines Personal- und Nominie- 
	 rungsausschusses beschlossen, das von der Hauptversammlung zuletzt am 2. Juni 2021 gebilligte Vergütungssystem für die  
	 Vorstandsmitglieder punktuell zu aktualisieren. Die Aktualisierung betrifft im Wesentlichen die Maximalvergütung sowie  
	 Klarstellungen bei der Berechnung der langfristigen variablen Vergütung und die Streichung von Übergangsregelungen bei der  
	 Anwendung des Vergütungssystems. Im Übrigen bleibt das von der Hauptversammlung am 2. Juni 2021 gebilligte Vergütungs-
	 system konzeptionell unverändert. Das Vergütungssystem in der aktualisierten Fassung soll nach Billigung durch die Hauptver- 
	 sammlung ab 1. Januar 2025 angewendet werden.

	 Das aktualisierte Vergütungssystem, das der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15. April 2025 beschlossen hat, ist von der  
	 Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter www.simona.de/hv und dort auch  
	 während der Hauptversammlung zugänglich.

	 Der Aufsichtsrat schlägt vor, das aktualisierte Vergütungssystem für den Vorstand, das der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am  
	 15. April 2025 beschlossen hat, gemäß § 120a Abs. 1 AktG zu billigen.

8.	� Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
	 Nach § 113 Abs. 3 S. 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der  
	 Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Ein die Vergütung bestätigender Beschluss ist zulässig (§ 113 Abs. 3 S. 2 AktG). 

	 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 19 der Satzung festgelegt. Sie besteht ausschließlich aus festen Vergütungs- 
	 bestandteilen. Die Vergütung und das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden zuletzt durch Beschluss  
	 der Hauptversammlung vom 2. Juni 2021 angepasst und gebilligt. Vorstand und Aufsichtsrat halten die in § 19 der Satzung  
	 festgelegte Vergütung nach wie vor für angemessen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 19 der Satzung und  
	 das durch die Hauptversammlung vom 2. Juni 2021 gebilligte Vergütungssystem sind von der Einberufung der Hauptversammlung  
	 an über die Internetseite der Gesellschaft unter www.simona.de/hv und dort auch während der Hauptversammlung zugänglich.

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die in § 19 der Satzung festgelegte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und das  
	 zugrundeliegende und von der Hauptversammlung am 2. Juni 2021 gebilligte Vergütungssystem für die Mitglieder des  
	 Aufsichtsrates zu bestätigen.
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Weitere Angaben zur Einberufung
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bun-
desanzeiger 15.500.000,00 EUR und ist eingeteilt in 6.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien 
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt demnach 6.000.000.

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
beträgt demnach 6.000.000. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Anmeldung und Teilnahme
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, müssen die Aktionäre sich spätestens bis Freitag, 
den 30. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet haben.

Anmeldestelle
SIMONA AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts nachzuweisen. Hierzu muss der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse ein in Textform (§ 126b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des 
30. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Der Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-
sammlung, also auf Donnerstag, den 15. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) beziehen. Ein Nachweis gemäß § 67c 
Abs. 3 AktG reicht aus. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts nur, wer den Nachweis erbracht hat. Insbesondere haben Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag für 
Inhalt und Umfang des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des Veräußerers keine Bedeutung. Personen, die erst nach dem 
Nachweisstichtag Aktien erwerben, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur dann teilnahme- und stimmberechtigt, wenn sie 
sich vom Veräußerer bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für 
die Hauptversammlung übersandt, die ihnen aus organisatorischen Gründen als Ausweis für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts dienen, wobei die Vorlage der Eintrittskarte keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Auf der 
Eintrittskarte befinden sich zudem Angaben, die für die Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter www.simona.de/hv 
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren benötigt werden.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch Bevollmächtigte), die Erteilung von Vollmacht und Weisun-
gen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter und die Bevollmächtigung Dritter können gemäß § 67c AktG auch über 
Intermediäre gemäß SRD II in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 20022 Format (z.B. über 
SWIFT CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Für die Nutzung von SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT 
Relationship Management Application (RMA) erforderlich.
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Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank oder ein sonstiges Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen 
ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch bei Erteilung einer Vollmacht bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär 
oder den Bevollmächtigten sowie des Nachweises der Berechtigung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Vollmachten bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können durch 
Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Für die Vollmachtserteilung 
gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erklärten Bevoll-
mächtigung stehen folgende Postanschrift und E-Mail-Adresse zur Verfügung:

SIMONA AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort 
erbracht werden.

Vollmachten können auch elektronisch im InvestorPortal der Gesellschaft erteilt oder geändert werden. Dies muss auf diesem Weg 
spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter während der Hauptversammlung im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeit-
punkt vollständig erfolgt sein. Für den Zugang zum InvestorPortal bedarf es der Eintrittskarte, auf der die persönlichen Zugangs-
daten aufgedruckt sind.

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, also z.B. Kreditinstituten oder – soweit sie diesen nach § 135 AktG gleichgestellt sind 
– Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können Besonderheiten gelten. Für die Bevollmächtigung und den Nachweis der 
Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem 
solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzu-
stimmen. 

Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen sowie 
sonstigen Aktionärsvertretern, die eine Mehrzahl von Aktionären vertreten, wird empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung 
hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts mit der Anmeldestelle unter der oben genannten Adresse in Verbindung zu setzen.

Für den Widerruf einer Vollmacht gelten die vorangehenden Sätze entsprechend.

Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung übersandt. 
Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter dem Link 
www.simona.de/hv abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen.

Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals
Als besonderen Service bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten die Nutzung unseres Inves-
torPortals, das voraussichtlich ab dem 15. Mai 2025 über die Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.simona.de/hv 
zugänglich ist, dazu an,

-	 um die gesamte Hauptversammlung am 6. Juni 2025 ab deren Eröffnung in Bild und Ton zu verfolgen,
-	� um spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter während der Hauptversammlung im Rahmen der Abstimmungen festge-

legten Zeitpunkt Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu erteilen, zu 
ändern oder zu widerrufen, und  

-	 um Vollmachten an weitere Personen durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft zu erteilen oder zu widerrufen.
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Andere Nutzungsmöglichkeiten als die Vorgenannten bestehen im InvestorPortal nicht; eine Teilnahme an der Hauptversammlung 
im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG wird durch die Bild- und Tonübertragung nicht ermöglicht. Für den Zugang zum InvestorPor-
tal bedarf es der Eintrittskarte, auf der die persönlichen Zugangsdaten aufgedruckt sind. Außerdem benötigen Sie ein internetfä-
higes Endgerät und eine Internetverbindung. Bei der Nutzung des InvestorPortals sind die Hinweise und Nutzungsbedingungen zu 
beachten, die über die vorgenannte Internetseite zugänglich sind. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Nutzung des Inves-
torPortals durch technische Probleme zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – Erklärungen betreffend die Erteilung von 
Vollmachten und/oder Weisungen bereits frühzeitig vor Beginn der Hauptversammlung abzugeben.

Im Übrigen bieten wir unseren Aktionären auch in diesem Jahr wieder an, sich durch einen Stimmrechtsvertreter der SIMONA AG 
vertreten zu lassen, der das Stimmrecht gemäß den Weisungen der Aktionäre ausübt. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungs-
gemäßen Anmeldung durch den Aktionär sowie eines Nachweises der Berechtigung. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist 
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ihm müssen daher neben der Vollmacht zusätzlich Weisungen für die Ausübung des 
Stimmrechts erteilt werden. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung 
wird der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht nicht ausüben. Aktionäre, die dem Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu ausschließlich das mit der Eintrittskarte übersand-
te Vollmachtsformular zu verwenden; andere Formen der Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft können nicht berücksichtigt werden. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen 
der Gesellschaft unter der oben für die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift oder E-Mail-Adresse bis zum 05. Juni 2025, 
18:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten um Verständnis, dass später per Post oder E-Mail eintreffende Vollmachten und Weisungen 
an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht mehr berücksichtigt werden können.

Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch im InvestorPortal der Gesellschaft 
erteilt, geändert oder widerrufen werden. Dies muss auf diesem Weg spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter während der 
Hauptversammlung im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt vollständig erfolgt sein. Für den Zugang zum Investor-
Portal bedarf es der Eintrittskarte, auf der die persönlichen Zugangsdaten aufgedruckt sind.

Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung
Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail, elektronisch über das SIMONA InvestorPortal oder gemäß  
§ 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung 
((EU) 2018/1212) durch Vollmacht und ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in 
folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in 
Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212), 3. per E-Mail und 
4. per Brief.

Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Vollmachten und Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene 
Erklärung verbindlich. Eine spätere Stimmabgabe als solche gilt nicht als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Der zuletzt zuge-
gangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsausübung eingehen, gilt: Vollmacht und ggf. 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie einer diesen gemäß § 135 Abs. 
8 AktG gleichgestellten Person.

Die Stimmabgaben bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre 
Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberech-
tigter Aktien.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tages-
ordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.
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Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 
Abs. 1 AktG 
Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 
EUR (das entspricht 193.549 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptver-
sammlung, also bis spätestens Dienstag, 06. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Etwaige Verlangen bittet die Gesellschaft an 
folgende Adresse zu richten:

SIMONA AG, Vorstand,
Teichweg 16, 55606 Kirn.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstandes über den Antrag halten.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 
wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentli-
chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 
verbreiten. Sie werden außerdem im Internet unter dem Link www.simona.de/hv bekannt gemacht. Die geänderte Tagesord-
nung wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)
Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge zu einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Tagesordnungspunkt übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begrün-
dung schriftlich, oder per E-Mail an die nachstehende Postanschrift oder E-Mail-Adresse zu richten:

SIMONA AG, Vorstand
Teichweg 16, 55606 Kirn
E-Mail: ir@simona-group.com

Die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens Donnerstag, 22. Mai 2025, 24:00 Uhr, unter 
dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge und eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung werden den Aktionären im Internet 
unter dem Link www.simona.de/hv zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 AktG). Für die Fristwahrung ist der Eingang des Gegenan-
trags bei der Gesellschaft entscheidend. Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.

Das Recht jedes Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt auch ohne 
vorherige Übersendung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Auch vorab zugänglich gemachte Gegenanträge müssen 
während der Hauptversammlung nochmals mündlich gestellt werden.

Unter bestimmten Umständen muss ein fristgemäß eingegangener Gegenantrag nicht zugänglich gemacht werden. Das gilt ins-
besondere dann, wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, wenn der Gegenantrag zu einem 
gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder wenn die Begründung in wesentlichen Punkten 
offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält. Die Begründung des Gegenantrags muss 
auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
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Die vorstehenden Regelungen für Gegenanträge gelten sinngemäß ebenso für Vorschläge eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern. Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden. Abgesehen von den Fällen des § 126 
Abs. 2 i. V. m. § 127 Satz 1 AktG brauchen Wahlvorschläge auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht die 
Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Name, Beruf und Wohnort des Prüfers bzw. Aufsichtsrats-
kandidaten sowie Angaben zu Mitgliedschaften des Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten) 
enthalten.

Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG)
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunfts-
pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unterneh-
men. Da der hiermit einberufenen Hauptversammlung u. a. der Konzernabschluss und -lagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich 
die Auskunftspflicht des Vorstandes auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men. Ein Auskunfts- und Fragerecht über das InvestorPortal besteht nicht.

Der Versammlungsleiter ist gemäß § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 23 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, das Frage- und 
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.

Hinweise zum Datenschutz
Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene 
Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die SIMONA AG verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmun-
gen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie weiterer maßgeblicher Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren 
personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im Internet unter dem Link www.simona.de/ 
service/datenschutzhinweise

Informationen nach § 124a AktG
Diese Einberufung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und die weiteren in § 124a AktG genannten 
Informationen sind im Internet unter dem Link www.simona.de/hv zugänglich. Dort werden nach der Hauptversammlung auch die 
festgehaltenen Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

Kirn, im April 2025

SIMONA AG
Der Vorstand

Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.

https://www.simona.de/service/datenschutzhinweise/
https://www.simona.de/service/datenschutzhinweise/
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Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses 5212fb96e2eaef11b53e00505696f23c

A2 Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung

B. Angaben zum Emittenten

B1 ISIN DE000A3E5CP0

B2 Name des Emittenten SIMONA AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

C1 Datum der Hauptversammlung 06.06.2025

C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 09:00 (UTC)

C3 Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung

C4 Ort der Hauptversammlung Gesellschaftshaus der Stadt Kirn, Neue Straße 13, 55606 Kirn, Deutschland

C5 Aufzeichnungsdatum 15.05.2025

C6 Uniform Resource Locator (URL) www.simona.de/hv
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Kennzahlen auf einen Blick

SIMONA KONZERN 

2024 2023 2022

Umsatz Mio. EUR 581,2 600,0 712,1

Veränderung gegenüber Vorjahr % –3,1 –15,7 30,8

Personalaufwand Mio. EUR 119,6 115,0 113,4

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio. EUR 37,6 45,2 53,2

Periodenergebnis Mio. EUR 24,5 30,8 37,4

Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 48,9 69,3 40,3

EBIT Mio. EUR 38,7 52,9 54,1

EBIT % 6,7 8,8 7,6

EBITDA Mio. EUR 63,4 75,9 75,5

EBITDA % 10,9 12,7 10,6

Bilanzsumme Mio. EUR 655,1 611,2 621,1

Eigenkapital Mio. EUR 387,9 361,9 376,4

Sachanlagen Mio. EUR 208,9 188,1 176,8

Investitionen in Sachanlagen Mio. EUR 35,5 32,7 34,3

Beschäftigte im Jahresschnitt 1.777 1.716 1.687

Auf Basis IFRS

KENNZAHLEN AKTIE

2024 2023 2022

Ergebnis je Aktie EUR 3,82 5,08 6,31

Dividende EUR 1,75 1,85 1,85

Dividendenrendite % 3,1 2,9 2,1

KGV* 14,7 12,8 13,7

Bei Jahresschlusskurs EUR 56,00 65,00 86,50
* Berechnet auf Konzernbasis.
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Das Gesellschaftshaus

SIMONA AG
Investor Relations
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany

Phone +49 (0) 67 52 14-383
ir@simona-group.com
www.simona.de/ir

Adresse Gesellschaftshaus:
Neue Str. 13
55606 Kirn

Unmittelbar am Veranstaltungsort stehen keine 
Parkplätze zur Verfügung. Bitte parken Sie auf 
den gekennzeichneten Parkplätzen.

Follow us on:


